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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0175/2017  Datum: 11.04.2017

Baudezernent 

Verfasser: 61-Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Az: 61.3 B-Plan 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

18.05.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

08.05.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Ausschuss für allgemeine Bau- 
und Liegenschaftsverwaltung 

 

25.04.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Änderung des Flächennutzungsplans für einen Teilbereich des in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 43 "Fläche des ehemaligen 
Soldatenschwimmbades Horchheim" im Parallelverfahren 
a) Endgültige Beschlussfassung zu den Stellungnahmen 
b) Beschluss zur Wirksamkeit 

 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt 
a) auf Empfehlung des Ausschusses für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung den 

im Rahmen der Offenlage (06.02.2017 bis 08.03.2017) eingegangenen Stellungnahmen 
zum Teil zu entsprechen und den übrigen Stellungnahmen nicht zu folgen bzw. sie zur 
Kenntnis zu nehmen; 

b) die Änderung des Flächennutzungsplans –FNP- im v.g. Bereich (Deckblatt, Begründung). 
 
 
Begründung:  
Die im Rahmen der Offenlage des Entwurfs eingegangenen Stellungnahmen führten zu 
keinen Änderungen. Aus diesem Grund kann der Beschluss zur Wirksamkeit auf Grundlage 
des offen gelegten Entwurfs gefasst werden.  
 
 
Anlagen:  
Beschlussempfehlungen sowie Würdigung und Inhalt der Stellungnahmen 
Anlagen nach der Beratung im Ausschuss für allgemeine Bau- und 
Liegenschaftsverwaltung (nur HufA und Stadtrat): 
Deckblatt, Begründung 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


